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1.	 BFH: Grundsteuer „Bundesmodell“ ist 
verfassungskonform

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 10.12.2025 die Vorschriften des 
Ertragswertverfahrens als Grundlage für die Berechnung der Grund-
steuer seit dem 1.1.2025 für das sog. „Bundesmodell“ für verfas-
sungskonform erachtet. Die Urteile wurden am 22.1.2026 veröffent-
licht. Der Bund der Steuerzahler sowie Haus und Grund prüfen die 
Urteile auf Erfolgsaussicht für eine Verfassungsbeschwerde. 

Geklagt hatten drei Eigentümer aus Nordrhein-Westfalen, Berlin 
und Sachsen. Die in Rede stehenden Immobilien waren vor 1949 
bzw. 1995 gebaut, zwischen 54 und 70 m² groß, teilweise vermietet, 
teilweise selbstgenutzt, gelegen in einfacher Wohnlage von Berlin, 
einer sächsischen Gemeinde sowie guter Wohnlage von Köln. In allen 
drei Fällen handelte es sich um Eigentumswohnungen. Die zustän-
digen Finanzämter hatten auf Basis des Ertragswertverfahrens die 
jeweiligen Grundsteuerwerte per 1.1.2022 berechnet. Die Kommu-
nen legten diese bei den Grundsteuerfestsetzungen zugrunde. Die 
Einsprüche gegen die Grundlagenbescheide der Finanzämter blieben 
erfolglos, ebenso die Klageverfahren vor den Finanzgerichten. 

Diese waren der Auffassung, dass die Bewertungsregeln verfas-
sungskonform und die Berechnungen der Grundsteuerwerte durch 
die jeweiligen Finanzämter zutreffend seien. Die Kläger beriefen sich 
auf Verfassungsverstöße gegen das Grundgesetz, welche sie auch im 
Revisionsverfahren vor dem BFH weiterverfolgten.

Die Kläger bemängelten neben einer Ermessensunterschreitung auf 
gesetzgeberischer Ebene insbesondere die starken Typisierungen und 
Pauschalierungen, mit denen das Bundesmodell arbeite. So werde 
keine realitätsgerechte Bewertung erreicht, wenn z. B. objekt-, lage- 
und ausstattungsspezifische Besonderheiten nicht ausreichend 
berücksichtigt werden würden. Dies betrifft insbesondere Grund-
stücksgröße und Altlasten, zu groß gewählte Bodenrichtwertzonen, 
über die häufig unzureichende Datenmengen vorlägen, zu stark 
pauschalierte Zu- und Abschläge der Mietniveaustufen, die Art der 
Unterscheidung zwischen einfacher und hochwertiger Ausstattung. 
Auch werde insbesondere in den Großstädten zu wenig unterschie-
den, ob die Wohnung in einer teuren Gegend oder einem sozialen 
Brennpunkt liege. Die zur Berechnung des Rohertrags des Grund-
stücks herangezogenen landeseinheitlichen Nettokaltmieten seien 
zu pauschal.

Der BFH hat klargestellt, dass das Grundsteuer-Reformgesetz nach 
seiner Auffassung verfassungskonform sei und der Bund ohne Ein-
schränkung für die Gesetzgebung zuständig sei. Auch liege keine Er-
messensunterschreitung vor. Eine Gesetzgebungskompetenz entfalle 
etwa nicht deshalb, weil eine eingeräumte Gestaltungsmöglichkeit 
vom Gesetzgeber nicht vollständig ausgeübt werde. Der BFH sieht 
gemessen an den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) 
in den Vorschriften des Ertragswertverfahrens keinen Verstoß gegen 
die Verfassung bzw. den allgemeinen Gleichheitssatz. Der Gesetzge-
ber habe seinen Spielraum bei der Abwägung nicht überschritten. 
Die mit dem Bewertungskonzept verfolgten Ziele werden erreicht, 
die damit verbundenen Ungleichheiten durch Typisierung, Genera-
lisierung und Pauschalisierung seien hinzunehmen, solange sie sich 
am Regelfall orientieren, was vorliegend der Fall ist. Der Gesetzgeber 
ist demnach nicht gehalten, allen Besonderheiten durch Sonderre-
gelungen Rechnung zu tragen. Praktikabilitätserwägungen kann vor 
Genauigkeit der Vorrang eingeräumt werden, um die Festsetzung 
und Erhebung einer Steuer handhabbar zu halten. Eine Abweichung 
von 30 % nach oben oder unten, gemessen am Durchschnittswert 
bei der Typisierung zur Ermittlung des Bodenrichtwerts, ist grund-
sätzlich hinzunehmen, da die durchschnittlichen Bodenrichtwerte 
durch Kaufpreise und gutachterliche Tätigkeit ermittelt werden. Es 
ist nicht möglich, jedes einzelne Grundstück wertmäßig individuell 
im Rahmen der Bodenrichtwertermittlung zu erfassen.
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Auch die pauschalierten Mietniveaustufen nach Nettokaltmieten 
führen bei der Wertberechnung nach dem Ertragswertverfahren zu 
keiner verfassungswidrigen Ungleichbehandlung. Die vorhandene 
Ungleichbehandlung ist hinzunehmen. Der Gesetzgeber hat das le-
gitime Ziel, den Grundsteuervollzug möglichst automatisiert durch-
zuführen. Dass keine Lageunterscheidung zwischen einzelnen Orts- 
oder Stadtteilen gemacht werde, führe dazu, dass durchschnittlich 
für Wohnungen in schlechten Lagen ein zu hoher, für Wohnungen 
in guten Lagen ein zu niedriger Ertragswert angesetzt werden kön-
ne. Da aber bereits nach Belegenheit innerhalb eines Bundeslandes, 
nach Nettomiete je Quadratmeter Wohnfläche, Gebäudeart, Bauart 
sowie insgesamt 45 unterschiedlichen Parametern bewertet werde, 
sei das hinzunehmen. Eine Unterscheidung bei Bodenrichtwerten in-
kludiere auch zu einem gewissen Teil den Lagefaktor.

Steuerpflichtigen bleibt bei einer Abweichung von 40 % und mehr 
die Möglichkeit des Nachweises eines niedrigeren Wertes. Weiterhin 
könnte die Grundsteuer zum Teil erlassen werden, wenn der normale 
Rohertrag um mehr als 50 % gemindert ist und der Eigentümer dies 
nicht zu vertreten hat.

In einem der Revisionsverfahren beim BFH war die Revision ver-
fahrensrechtlich teilweise begründet, da die Klägerin neben dem 
Bescheid über den Grundsteuerwert auch gegen den Folgebescheid 
(Grundsteuermessbescheid) geklagt hatte und das erstinstanzliche 
Finanzgericht diese als unzulässig verworfen hatte. Tatsächlich war 
die Klage verfahrensrechtlich zulässig, allerdings unbegründet. Im 
Ergebnis ändert sich für jene Klägerin nichts. 

Keine Konsequenzen hat das Urteil für Bürgerinnen und Bürger in 
Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersach-
sen. Zum Ländermodell Baden-Württemberg ist für April 2026 eine 
mündliche Verhandlung angekündigt.

2.	 E-Auto-Förderprogramm seit 1.1.2026

Voraussichtlich ab Mai 2026 können rückwirkend für die Zeit ab 
1.1.2026 Privathaushalte über ein Online-Portal eine gestaffelte 
Förderung bei Kauf oder Leasing neu zugelassener, rein elektrischer 
Autos sowie bestimmter Plug-in-Hybride und Range-Extender be-
antragen, unabhängig vom Listenpreis. Für die Jahre 2026 – 2029 
stehen insgesamt 3 Mrd. € zur Verfügung. Die förderfähigen Fahr-
zeuge müssen mindestens 3 Jahre gehalten werden.

Die Förderung beträgt bei rein elektrischen Fahrzeugen je nach zu 
versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen und Anzahl der Kinder 
unter 18 Jahren 3.000 € bis 6.000 €. Die höchste Förderung gibt es 
ab zwei Kindern und einem zu versteuernden Haushaltsjahresein-
kommen bis zu 45.000 €. Ein Haushalt ohne Kind erhält mit über 
80.000 € keine Förderung.

Bei der Anschaffung eines förderfähigen Plug-In-Hybrids oder E-
Fahrzeugs mit Range-Extender sind die Förderungen niedriger, je 
nach Haushaltseinkommen und Anzahl der Kinder zwischen 
1.500 € und 4.500 €. Der CO2-Ausstoß darf bei diesen 60 g/km 
nicht übersteigen oder die elektrisch fahrbare Reichweite muss 
mindestens 80 km betragen. Deren Förderung wird zum 1.7.2027 
erneut geprüft.

Ein FAQ zur E-Auto-Förderung findet sich auf der Homepage des 
Bundesumweltministeriums unter der Rubrik „Förderung“.

3.	 Dauerhafte Umsatzsteuerermäßigung seit 
1.1.2026 auf 7 % für Gastronomiespeisen 

Bis zum 31.12.2025 hatten Gastronomiebetriebe für zum Vor-Ort-
Verzehr bestimmte Speisen und Getränke von den Gästen einheitlich 

19 % Mehrwertsteuer zu erheben, für Speisen zum Mitnehmen bzw. 
Lieferung den ermäßigten Steuersatz von 7 %.  Eine zeitlich be-
fristete Umsatzsteuerermäßigung auf Speisen gab es während der 
Coronapandemie. Der Gesetzgeber hat mit dem Steueränderungsge-
setz 2025 ab dem 1.1.2026 dauerhaft eine Umsatzsteuerermäßigung 
auf 7 % auf Speisen für Gastronomie, Restaurants, Cateringservice 
und vergleichbare Unternehmen beschlossen. Für die Nacht vom 
31.12.2025 auf den 1.1.2026 besteht ein Wahlrecht. Für Getränke 
bleibt es beim regulären Steuersatz.

Die Unterscheidung zwischen zubereiteten Speisen zum Vor-Ort-
Verzehr bzw. zum Mitnehmen oder durch Lieferung entfällt. Es gilt 
einheitlich der ermäßigte Steuersatz. Betriebe müssen ihre Kassen- 
und Abrechnungssysteme anpassen, damit ab 1.1.2026 der korrekte 
Steuersatz ausgewiesen wird. Speisekarten, Rechnungen, Steuer-
ausweise auf Gutscheinen und Umsatzsteuervoranmeldungen sind 
entsprechend anzupassen, Kombi-Angebote auf korrekte Aufteilung 
zu prüfen, ggf.  kann dort der Getränkeanteil mit 30 % pauschaliert 
werden. Ein falscher, weiterhin zu hoher Steuerausweis auf Bons und 
Rechnungen muss auch an das Finanzamt abgeführt werden. Bei 
Fragen sollte der Rat des Steuerberaters vorab eingeholt werden.

4.	 BFH: Stellplatzkosten bei Firmenwagen 
keine Vorteilsminderung

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass vom Arbeitneh-
mer getragene Kosten für einen Stellplatz oder eine Garage den 
geldwerten Vorteil aus der Überlassung eines betrieblichen PKW 
zur privaten Nutzung nicht mindern.

Im entschiedenen Fall hatte der Arbeitgeber bei der Berechnung 
des geldwerten Vorteils in der Gehaltsabrechnung die Zahlung des 
Arbeitnehmers für die Nutzung eines Stellplatzes in Höhe von 30 € 
monatlich mindernd berücksichtigt. Der geldwerte Vorteil fiel ge-
ringer aus. Er wurde nach der 1-%-Regelung berechnet. Nach einer 
Lohnsteueraußenprüfung des Finanzamtes forderte dieses für den 
Stellplatz Lohnsteuer nach. Das Klageverfahren blieb in erster In-
stanz erfolglos.

Der BFH hob das erstinstanzliche Urteil jedoch auf. Er vertritt die 
Auffassung, dass die Überlassung eines Stellplatzes oder einer Ga-
rage einen eigenständigen geldwerten Vorteil darstellt, der neben 
dem Vorteil der PKW-Überlassung steht. Stellplatzkosten gehören 
demnach nicht zu den Fahrzeuggesamtkosten, die von der 1-%-Re-
gelung oder der Fahrtenbuchmethode erfasst sind.

Hieraus folgt, dass die Zahlung des Arbeitnehmers für einen Stell-
platz nur den Vorteil aus der Überlassung des Stellplatzes mindern 
kann, wenn also z. B. der Arbeitnehmer lediglich 30 € für die Park-
platznutzung zahlt, obwohl 50 € monatlich angemessen wären. Die 
Zahlung kann nicht den Vorteil aus der privaten PKW-Nutzung 
mindern. Vorteilsmindernd können nur solche Aufwendungen sein, 
die Bestandteil des PKW-Nutzungsvorteils wären, z. B. Kraftstoff, 
Versicherungsbeiträge sowie Wartungskosten. Kosten, die nicht 
unmittelbar mit Nutzung, Halten oder Betrieb des Fahrzeugs zu-
sammenhängen oder ausschließlich von der Entscheidung des Ar-
beitnehmers abhängen, können nicht vorteilsmindernd berücksich-
tigt werden. 

5.	 Beitrag zur freiwilligen privaten Pflege-
versicherung als Sonderausgabe

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat als Revisionsinstanz entschieden, 
dass neben den Beiträgen zu einer privaten Basiskrankenversiche-
rung lediglich die Beiträge zur privaten Pflegepflichtversicherung 



der Höhe nach unbeschränkt als Sonderausgaben im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung abzugsfähig sind. Für Beiträge zu 
einer privaten Pflegezusatzversicherung gelte dies jedoch nicht. 
Diese Beiträge sind nur beschränkt abzugsfähig und wirken sich 
häufig beim Steuerpflichtigen steuerlich nicht aus.

Im Ergebnis hatten sowohl das Veranlagungsfinanzamt im Besteu-
erungsverfahren als auch das Hessische Finanzgericht in 1. Instanz 
so entschieden. 

Die Kläger waren der Auffassung, dass ein Verstoß gegen die Ver-
fassung vorliege, wenn im Fall der Pflegebedürftigkeit, insbesonde-
re bei stationärer Pflege, Pflegebedürftige wegen hoher Eigenan-
teile zu „Almosenbettlern“ degradiert würden. Der Staat müsse die 
Beiträge zur privaten Pflegezusatzversicherung daher zumindest 
steuerlich anerkennen und hierdurch eine gewisse finanzielle Ent-
lastung der Steuerpflichtigen fördern.

Der BFH hingegen vertritt die Auffassung, dass der Gesetzgeber 
zunächst absichtlich lediglich eine Teilabsicherung der Bevölkerung 
als Vorsorge gegen Pflegebedürftigkeit vorgesehen hat. Nachdem 
dann erkannt worden sei, dass das umlagefinanzierte Pflegeversi-
cherungssystem Lücken aufweise, habe der Gesetzgeber als ergän-
zende förderungswürdige Vorsorge die Pflegevorsorgezulage ins 
Leben gerufen und nicht eine private Pflegezusatzversicherung. 
Diese Zulage haben die Kläger aber nicht nutzen wollen, weil sie die 
Tarife als ungünstiger einstuften. 

Es ist nach der Entscheidung des BFH jedoch verfassungsrechtlich 
unbedenklich, wenn der Gesetzgeber lediglich den Teil steuerlich 
freistellt, den er als verpflichtend einstuft und dem Schutz vor der 
Inanspruchnahme von Sozialhilfe dienen soll. 

6.	 Geschenkt: Einlage des Familienheims in 
eine GbR

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu entscheiden, ob die 
Einbringung eines Familienheims durch einen Alleineigentümer-
Ehegatten in eine GbR, an der beide Ehegatten je zur Hälfte betei-
ligt sind, zur Festsetzung von Schenkungsteuer gegenüber dem 
anderen, beschenkten Ehegatten führt. Im notariellen Vertrag 
wurde die Einbringung als unentgeltliche, ehebedingte Zuwen-
dung der Ehefrau an den Ehemann, den Kläger, bezeichnet. Beide 
Eheleute wurden als Gesellschafter und Eigentümer des Grund-
stücks in das Grundbuch eingetragen.

Das Finanzamt (FA) hatte, obwohl unstreitig war, dass es sich um 
ein Familienheim handelte, Schenkungsteuer gegen den Kläger als 
Begünstigten festgesetzt. Die Voraussetzungen für das Bestehen 
eines Familienheims sind u. a., dass die Wohnung den Lebensmit-
telpunkt darstellen muss, Nutzung durch den Schenker bis zur 
Schenkung und anschließende Nutzung durch den Beschenkten. 
Zur Begründung führte das FA an, dass wegen der Übertragung 
der Immobilie auf die GbR die Steuerfreiheit eines Familienheims 
nicht anwendbar sei. Die Hälfte sei dem Kläger zuzurechnen und 
Schenkungsteuer zu erheben. Der Einspruch blieb erfolglos. Das 
erstinstanzliche Finanzgericht gab der Klage statt und änderte die 
Schenkungsteuer auf 0 € mit der Begründung, dass auch der Er-
werb von Gesamthandseigentum steuerfrei als Familienheim mög-
lich sei. Der BFH sah die Revision des FA als unbegründet an und 
wies sie zurück.

Nach Auffassung des BFH ist bei einer GbR der einzelne 
Gesellschafter Steuerschuldner und nicht die Gesamthand-
gemeinschaft, obwohl die GbR teilrechts- und eintragungsfähig 
ist. Demnach ist ein bebautes Grundstück auch ein Familienheim, 

welches den inneren Kern der Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft 
eines Paares betrifft. Dieses hat der Gesetzgeber ausdrücklich 
privilegiert und steuerfrei gestellt.  

7.	 Mindestlohn zum 1.1.2026 erhöht

Nachdem der Mindestlohn seit 1.1.2025 12,82 € betrug, wurde er 
zum 1.1.2026 auf 13,90 € erhöht. Ab dem 1.1.2027 wird der Min-
destlohn nochmals auf dann 14,60 € angehoben.

Höhere Mindestlöhne können sich aus allgemeinverbindlichen 
Tarifverträgen für bestimmte Branchen ergeben. Eine Liste der 
allgemeinverbindlichen Tarifverträge ist auf der Homepage 
www.bmas.de abrufbar. Insgesamt gab es am 1.1.2026 225 für 
allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge.

Die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen bedeutet, dass ge-
werbliche Arbeitgeber dieser Branchen auch ohne ausdrückliche 
Einbeziehung eines Tarifvertrags in den Arbeitsvertrag diesen in 
den für allgemeinverbindlich erklärten Punkten einhalten müssen. 
Dies gilt auch, wenn weder das Unternehmen tarifgebunden noch 
der Arbeitnehmer Gewerkschaftsmitglied ist. Insbesondere ist der 
in dem Tarifvertrag festgelegte Lohn zu zahlen, der auch höher sein 
kann als der gesetzliche Mindestlohn. Weiterhin sind die Arbeitsbe-
dingungen einzuhalten, die Anzahl der dort genannten Urlaubstage 
zu gewähren, ggf. gelten auch besondere Kündigungsfristen.

Die Minijobgrenze wurde dementsprechend zum 1.1.2026 von bis-
her 556 € auf 603 € monatlich angehoben.

8.	 Schonfrist bis Mitte März 2026: Offen-
legung der Jahresabschlüsse 2024

Die Frist zur Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen für das 
Geschäftsjahr mit dem Bilanzstichtag 31.12.2024 endete am 
31.12.2025. 

Das Bundesministerium der Justiz hat bekanntgegeben, dass Ord-
nungsgeldverfahren wegen nicht rechtzeitiger Offenlegung von 
Jahresabschlüssen jedoch erst ab Mitte März 2026 eingeleitet wer-
den. Bis dahin besteht also noch ohne Festsetzung eines Ordnungs-
geldes die Möglichkeit, die Offenlegung, wenn auch verspätet, vor-
zunehmen.
Es handelt sich dabei um eine letztmalige Fristverlängerung. Die 
Frist zur Abgabe der Steuererklärung endet am 30.4.2026.

9.	 Pauschbeträge für unentgeltliche 
Wertabgabe 2026

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben 
vom 23.12.2025 die für das Kalenderjahr 2026 geltenden Pauschbe-
träge bei Sachentnahmen (unentgeltliche Wertabgaben) für Nah-
rungsmittel und Getränke mitgeteilt. Diese wurden leicht erhöht. 
Es handelt sich um Netto-Jahresbeträge. Bei monatlicher Buchung 
sind die Beträge zu zwölfteln.
Der Gesetzgeber nimmt an, dass Personen, die Nahrungsmittel und 
Getränke gewerblich verkaufen, diese auch privat konsumieren. Bei 
privatem Verbrauch müssen normalerweise Einzelaufzeichnungen 
über die entnommenen Werte buchhalterisch erfasst werden. Dieser 
Aufwand lohnt sich in der Regel nur bei geringem Eigenverbrauch. 

Aus Vereinfachungsgründen hat der Gesetzgeber deshalb unter-
schiedliche Sachentnahme-Pauschalwerte eingeführt, abhängig 
vom Betriebszweig. Wer einen Gastronomiebetrieb, eine Bäckerei, 



Basiszinssatz:	 Seit 1.1.2026 = 1,27 %; 1.7. – 31.12.2025 = 1,27 %; 1.1. – 30.6.2025 = 2,27 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB) 	 Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz:	 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:	 Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB)	 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern:	
		 abgeschlossen bis 28.7.2014:	 Basiszinssatz + 8-%-Punkte	
		 abgeschlossen ab 29.7.2014:	 Basiszinssatz + 9-%-Punkte
				   zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex:	 2026: Januar = 122,8 
		 2025:	 Dezember = 122,7; November = 122,7; Oktober = 123,0; September = 122,6;
	(2020 = 100)	 August = 122,3; Juli = 122,2; Juni = 121,8; Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2;
		 Februar = 120,8
		 Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten
Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 17.2.2026

Konditorei, Fleischerei, einen Einzelhandel für Lebensmittel oder 
Getränke, Obst- oder Gemüseeinzelhandel bzw. Milcherzeugnis- 
oder Eiereinzelhandel betreibt, findet in der Liste des BMF (www.
bundesfinanzministerium.de – Themen – Steuern – Steuerverwaltung 
& Steuerrecht – Betriebsprüfung  – Richtsatzsammlung / 
Pauschbeträge) die für ihn gültigen pauschalen Sachentnahmewerte. 
Eine Einzelaufzeichnung ist dann nicht notwendig.

Zu beachten ist, dass z. B. der Bäckereiinhaber nicht als Lebensmit-
teleinzelhändler qualifiziert wird, wenn er zusätzlich im Verkaufs-
raum einen Kühlschrank stehen hat, aus dem z. B. Milch, Käse und 
Eier verkauft werden und die Einnahmen von untergeordneter Be-
deutung sind. Die Pauschalbeträge sind nicht zu addieren, sondern 
nur der höhere anzusetzen.

Diese Beträge liegen je nach Gewerbezweig zwischen 399 € pro 
erwachsener Person und Jahr ohne Umsatzsteuer (Getränkeeinzel-
handel) und 4.001 € (Gaststätte mit Abgabe von kalten und warmen 
Speisen). Bei Letzteren wurde aufgrund der Umsatzsteuerreduzie-
rung auf Speisen von 19 % auf 7 % der Betrag reduziert. Kinder 
unter 2 Jahren bleiben unberücksichtigt, im Alter von 2–12 Jahren 
werden sie mit dem hälftigen Jahrespauschbetrag veranschlagt.

Immer einzeln aufgezeichnet und in der Buchhaltung erfasst werden 
müssen Entnahmen, die nicht Nahrungsmittel oder Getränke sind, 
z. B. Tabak, Zeitschriften, Bekleidung oder Elektroartikel.

10.	 Änderungen bei der Sofortmeldung

Arbeitgeber bestimmter Wirtschaftsbereiche haben die Beschäfti-
gungsaufnahme ihrer Arbeitnehmer spätestens am ersten Arbeitstag 
elektronisch an die Datenstelle der Rentenversicherung zu melden. 
Seit dem 1.1.2026 sind über die bislang verpflichteten Bereiche hin-
aus auch Beschäftigte sog. „plattformbasierter Lieferdienste“ spä-
testens am Tag der Arbeitsaufnahme anzumelden, außerdem auch 
Beschäftigte im Friseur-, Barber- und Kosmetikgewerbe.

Nicht mehr sofortmeldepflichtig sind Beschäftigte im Forstgewerbe 
sowie des Fleischerhandwerks, z. B. Metzger im Einzelhandel. Für 
sonstige Beschäftigte der Fleischwirtschaft, z. B. Schlachthofmitar-
beiter, gilt die Sofortmeldepflicht aber weiter.

11.	 Grundsteuererlass bei Einnahmeausfall bis 
31.3.2026 beantragen

 
Eigentümer von Grundstücken oder Wohnungen, die im Jahr 2025 
Leerstand, Mietausfall oder höhere Gewalt (z. B. behördliche Nut-
zungsuntersagung, Brand-/Wasserschaden) ohne eigenes Verschul-
den erlitten haben, können mittels eines formlosen Antrags einen 

Erlass oder Teilerlass der Grundsteuer beantragen. Je nach Ausfall-
höhe kann dieser zwischen 25 % und 100 % bei Totalausfall betra-
gen, unerheblich ist, ob es sich um eine Wohn- oder gewerbliche 
Vermietung handelt, ist unerheblich.

Der Antrag ist bis zum 31.3.2026 zu stellen. Die Frist ist nicht ver-
längerbar. Es sind die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen zustän-
dig, in den Stadtstaaten Hamburg, Berlin, Bremen das Finanzamt.

12.	Steuerliche Behandlung von Arbeitslohn bei 
Arbeitnehmerentsendung

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 19.12.2025 
seine Verwaltungsauffassung zur steuerlichen Behandlung von Ar-
beitslohn und -freistellungen nach Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA) mit amtlichem Muster einer zwingend zu verwendenden Be-
scheinigung aktualisiert. Es gilt rückwirkend ab 1.1.2025. Auf Antrag 
ist die Anwendung in allen offenen Fällen möglich.

Ziel ist eine Vereinfachung für Arbeitnehmer und die Finanzver-
waltung. Neu ist, dass bei grenzüberschreitenden Arbeitnehmer-
entsendungen und -freistellungen durch den Arbeitgeber eine 
Arbeitgeberbescheinigung verpflichtend auszustellen ist. Bei grenz-
überschreitenden Arbeitnehmerentsendungen muss sich aus der 
Bescheinigung die Interessenlage der Entsendung ergeben. Die Be-
scheinigung über die wirtschaftliche Zuordnung wirkt als Indiz bei 
der einkommensteuerlichen Veranlagung. Auf eine eigene Prüfung 
der Interessenlage verzichtet die Finanzverwaltung künftig.

Sie muss beinhalten, in welchem prozentualen Umfang die Ent-
sendungskosten dem aufnehmenden Unternehmen weitergegeben 
wurden. Der Anteil muss einem Fremdvergleich standhalten. Aus der 
Bescheinigung müssen sich sämtliche Vergütungsbestandteile, die 
als Arbeitslohn anzusehen sind, und auch die sonstigen Lohnkosten 
ergeben. Eine vollständige Weiterbelastung aller Kosten spricht für 
eine ausschließliche Interessenlage des aufnehmenden Unterneh-
mens. Erfolgt nur eine teilweise Weiterbelastung oder unterbleibt 
diese vollständig, so gilt dies als Indiz für eine Tätigkeit auch im 
Interesse des entsendenden Unternehmens.

Im Fall der Arbeitsfreistellung bei Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses gilt der Arbeitslohn als in dem Staat bezogen, in dem ohne die 
Freistellung gearbeitet worden wäre. Es werden fiktive Arbeitstage 
zur Aufteilung des Arbeitslohns unterstellt. Diese Fiktion bezieht sich 
nicht auf den Aufenthalt im Sinne der 183-Tage-Regelung. Sofern 
die Freistellung unwiderruflich erfolgte, sind die fiktiven Zeiträume 
nicht mehr in zeitraumbezogene Ansprüche wie z. B. Abfindungen 
einzubeziehen. Die Regelungen zur Arbeitsfreistellung gelten bereits 
rückwirkend ab dem 1.1.2024.


